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am 23.124. September in Schönbrunn, Zug, eine Wochenendtagung für Eltern
epilepsiekranker Kinder mit dem Thema: «Das epilepsiekranke Kind in der
Schule». Ein Arzt, der Rektor einer Sonderschule und ein Seminarlehrer
behandeln die sich stellenden Fragen und gehen auch in kleinen Gruppen auf die
Sorgen der Eltern ein. Frühzeitige Anmeldungen sind erwünscht. Nähere
Auskunft gibt Frau M. Weber, Neptunstraße 31, 8032 Zürich.

Bundesrat Tschudi bei den Berufsberatern

Unter dem Vorsitz des Verbandspräsidenten Ständerat Dr. R. Droger, Appenzell,

fand im Kongreßhaus in Biel die Generalversammlung des Schweizerischen
Verbandes für Berufsberatung statt, an der zahlreiche Berufsberater und
Berufsberaterinnen, Vertreter von Behörden, Wirtschaftsverbänden, Institutionen dei|
sozialen Arbeit und Firmen teilnahmen.

Im Anschluß an die Generalversammlung hielt Bundesrat H.P. Tschudi ein
Referat über die neuen Bildungsartikel der Bundesverfassung. Sowohl in seinen
Ausführungen als auch in der anschließenden Diskussion kamen jene Fragen
besonders zur Sprache, clie in den kommenden parlamentarischen Verhandlungen

und im Vorfeld der Volksabstimmung zu reden geben werden: Das Recht
auf eine der Eignung entsprechende Ausbildung sowie die Kombination des
Konkordates der Kantone betreffend die Schulkoordination mit dem Bildungsartikel

der Bundesverfassung.
Mit großem Interesse nahm die Versammlung die Stellungnahme des

Bundesrates zum Begriff der Eignung zur Kenntnis. Bundesrat Tschudi anerkannte
ausdrücklich, in Übereinstimmung mit der Auffassung der Schweizerischen
Berufsberatung, daß der Eignungsbegriff weit zu fassen ist und die Neigung
miteinschließt: «Die Freiheit der Berufswahl gehört zu den Grundrechten des
Schweizers. Infolgedessen wird jedermann entsprechend seinen Neigungeü die
Schule und Ausbildung wählen können, für die er sich eignet.»

In seiner Eingabe zum Vorentwurf des Bildungsartikels hatte der Schweizerische

Verband für Berufsberatung vorgeschlagen, die Berufsberatung im neuen
Bildungsartikel zu verankern. Bundesrat Tschudi verwies dieses Anliegen in
die Ausführungsgesetzgebung mit folgender bemerkenswerten Feststellung: «Die
Berufsberatung bedarf keiner besonderen Erwähnung in der Verfassung, da si<^
einen unerläßlichen Teil des Bildungswesens darstellt.» "

In diesem Zusammenhang anerkannte der hohe Magistrat die
verantwortungsreiche Arbeit des Berufsberaters, die sehr hohe Ansprüche stelle und neben
einer guten Ausbildung eine ständig nachgeführte Dokumentation über die
qualitativen und quantitativen Entwicklungen in den Berufen benötige. Er
wies dabei auf die Bedeutung der Berufsforschung hin und stellte fest, daß der
Berufsberater mit seiner ausgezeichneten Übersicht über, die Berufe auch wertvolle

Hinweise zu aktuellen Berufsbildungsfragen geben könne. •

Mit besonderer Genugtuung vernahm man ferner, daß der Bundesrat den
weiteren zahlenmäßigen und qualitativen Ausbau der Berufsberatung als
unerläßlich erachtet, um den stets wachsenden Anforderungen und neuen Aufgaben,
wie sie zum Beispiel die Laufbahnberatung darstellt, gerecht zu werden. Die
neuen Bildungsartikel der Bundesverfassung werden hiefür nach ihrem Inkrafttreten

eine klare und sichere Grundlage abgeben.
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